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daran noch mangeln :c. So hat sich diesem nach/
mehr bemeldter cuerNachbar mit derVerjähmng
nicht zu dehelffen/ sondern / wann er mchtö erheb-
icheSfonften fürzuwenden hat / ist er daß Hüten
mit seinen Ziegen auf eurem Wiesen Aecklem ein-
zustellen schuldig. V.I5.W. vi^. Lsrp?ov. p-x. 2.
öeci ^n6.num.29. Nachdem aber dieGatß und Ziege»,
sich osstermalen verirren / als entstehet die Frag / wer
sich derselben / so sie gefunden werden / anzumas-
sen ? Von welcher Frag wir bereits bey der Pferd-
Zucke czp. 20. §. l- gehandelt / weßwegen wir den
günstigen Leser billig dahin verweisen wollen, vici. klock.
I.ib.2. äe «rsr. csp. il6. n. ;z. Li 5eczcz.

Von demZieg-und Gaiß-Sehenden kan bey
dem ^.cbuff.tr.äc l)ecim. czv.6. num .28. Lc zl. und bey
dem^ern-i^evom Zehend'Recht, l.. 2. czp. I. czv. s.
vcrs. sö viel nun Lc vers.cie öcc. nach¬
gelesen/ zugleich auch dasjenige / was Hieroben von an-
den Vlkh Zchenden gedacht worden / nutzlich hie-
her wiederholet werden. Endlichen ist von den Ziegen
zu mercken / daß selbige nach denen Söchs>tcben<-Rech¬
ten zur Morgen Gab gezehlet werden / folglich nach
dem Tod des Manns der Frauen zugehen / nicht aber
die Böcke ; davon )ok. Zckneiäcv?. -lä rir. Inll. cZc
k-rreäir. c^UT sb inteli. äeter. rubr. cie 5ucceC incerv.Lc u.num.41. also schreibet: Zur Morgengab ge¬
boren alle Feld'Gänge/ als dasind Kühe/ Ziegen/

Schweine / und alle unbeseilte Pferd / dieman
noch nicht eingespannt / sondern täglich zu Alk
lauffen. Aber die Pferd / die man eingespannt,
Achsen / Dock / und andere mbnnltche Ttm / gt.
hören zum Erb / und nicht zur Morgengab.

L.and-R. ^ .1. srr- 24.

Und so viel von denen Ziegen und Gaisin. Wei¬
len aber auch zugleich von dem Vock allhier gehandelt
wird / auch sonsten bekannt ck / daß selbign wegen
seiner Gailheit sehr beschreyet ,st/ v.ö. Lkvd->r. ä-

18. num. 21. Alswollen wir noch d.chsm
ae mit anmercken / daß die mtt Lieb / oder vielmehr W
Geilkeit aetroffene Weibs-Personen / zuweilen durch
HülffdesTeuffels die junge Gesellen auf dem M
holen lassen ; Weßwegen dann die Frag entstehe-/
was selb,ae für eme Straffe verdienet ? Welch«
c?raa die Rechts- L.ehrer glso beantworten; daß
che Weibs - Personen mit dem Staupen - Schlag
tubel^rafsen seyen. )ul. Llar. I^ib, s. lenrcnt, §. Kilt-
üs num. 2;. üc klzttk. coler. pgß. I. ciec>s. 180. num 14.

Allein es mag diese Belastung nur alsdann Platz W
den / wann dem jungen Gesellen durch sothane Ms-
lunq kein Schade beschehcn: Wann er aber hierdurch
lxschadiaet worden / haben solche Weibs - Per,«

wol verdienet / daß sie mit dem Schwerdt hinge,
richtet werden, viä. Lzrpwv. kr.

x.l.^v,so. 61.

Das l.XXVllI. Kapitel.

Von dm untersZiedliZen Arten der Hunde.
Inhalt.

Von dem Polster Mufti-Buttel-und Dänischen Hunden.
Von den Jagt «Schaf» und Haus-Hunden- §.2. De-

schaffenheit versselden. z. Enqlische Haus-Hunde wer¬
den wegen der Diebe recommoo«Iiret.

§. r.

>Je Lust und Nothdurfft haben die meiu-
' ste Haus- Vatrer dahin gebracht / daß

sie aus ihren Gütern und in ihren Hau¬
sern den Hunden einen Platz vergönnen.
Theils davon suchen nichts anders als ein
bloßes Ergötzen / und diese behelffen sich

entweder mit Polster- oder Schos -Hündlein / un¬
ter welchen diejenige/so aus Lolo^ne kommen / für die
artlichsten gehalten werden.

Sie sind klein / subtil/ zart / und taugen bloß zur
Lust des Frauen-Zimmersund der Kinder / die mit ihnen
spielen / und also die Zeit vertreiben ; oder aber sie ver¬
gnügen sich darmit / wann sie einen wol - gebildeten
Hund neben sich lauffend haben/ auf welchen die Um¬
stehende die Augen zu werffen pflegen/ und hieher können
ohne Zweiffel viel von denen so genannten Muffei-Sue«
»«kund Dänischen - Hunden gesetzet werden. Min

gleichwie diese bloß zur Lust gehalten werden / so M
es im Gegentheil andere / die einem Haus-Haner/
absonderlich wo er auf dem Lande wohnet / nach seinem
Stand und Auskommen / so nöthig sind/ daß er ihm/
sie mögen zu einigen Lust dienen / oder nicht / dannoch
nicht wol enrrathen kan.

Diese nun werden am besten nach ihrm Verriß
tungen eingetheilet. Dann entweder hat ein HM
Vatter die Freyheit und Erlaubnus sich mit dem Zü¬
gen zu cliverriren / und darzu muß er Jage-Hund«
haben / von denen wir in dem andern Theil unsers klu¬
gen und Rechts-verstandigenHaus-Vatters bey der
Jägerey mit mehrerm reden werden.

Oder aber er hat vor sich Schafereyen/dicer
dann / wo wegen der Wölffe Gefahr vorhanden / ow
gute Schaf-Hunde / von denen bey der Schäfte»
schon ist gehandelt worden / nicht wol für verwahret hiil-
tenkan.

Beyde Gattungen sind nur so weit nöthig / als miu»
sich diesen oder jenen Vottheil/ mit Schafen und Jagen/
will zu Nutzen machen / daß dahero der so darmil Mw
worren bleiben will / auch sich hieran nicht darff gebun¬
den wissen.

Im übrigen mag ein Haus-Vatter seynB
heissen/ wie er will / wo er auf dem Land lebet/ >»



soll er einen Haus« Hund haben / den andere einen
Mchc Hunvoder wäcbter zu nennen pflegen / weil
er das Haus/ und den Hoffür Dieben und andern böfen
Lmen verwahren muß.

§. 2.
Dieser nun soll vor allen Dingen munter und

M-Wm seyn / darneben aber von schwacher Farbe/
r.Ml er bey Tags dem herumschweiffenden liederlichen
tzesind desto erschrecklicherund abscheulicher vorkomme/
«MyNachts im Dunckeln von niemand möge erkennet
roch gesehen werden. Er muß eine helle und starcke Stim¬
menden/ oderein mittelmassiges fürchterliches Bellen.
ZM ist sein Geschrey gar ju abscheulich / so wird er dem
HausOesmd undjungen Kindern zu Nachts wenig Freu¬
de und schlecht Vergnügen darmit bringen / indem sie im
Echlaffentwcder erwecket/ oder doch dardurch heffriger-
ftrecketwttden: Hingegen ist es gar zu lieblich und gelind/
^werden die Diebe zu Nachts eine schlechte Furcht für ih-
m haben. Sonsten soll er groß und vierschrötig seyn/
w schwarzen und feurigen Augen / breiter und zottigtee

Brust / starcken Vorder-Läuffen / grossen weiten Schlund
und vollen starcken Zahnen / gegen alle Fremde unfreund¬
lich/ sonderlich beyNachts-Zeit/ hingegen aber desto sitt¬
samer und freundlicher gegen die Hausgenossen/ und das
ins Haus gehörige Vieh / welches er weder scheuen/
beissen oder anfallen / sondern sicher psMren lassen soll.

6- z-
Denen Engelandern muß man in Ablichtungdes

Haus-Hunde / ohne einigen streit/die Ehre lassen / die
es mit etlichen so weit bringen können / daß sie den Die¬
ben nacheilen / und sie aufzusuchen wissen / ob sie schon
einen grossen Vorsprung vor sich haben / und wie Herz
Baron von Rosenroth erzehlet / gibt es einige / die sich
so wol auf dieses Nachspüren verstehen / daß sie auch
dem Dieb / ob er schon zu Schiff gegangen / im Wassee
nachfolgen / und so lange hinter ihm drein schwimmen/
biß sie an das Schiffkommen / da sie dann / wo sie von
den Schiffern hineingenommen werden / den Dieb un¬

terallen andern auszusuchen und anzufallen/
meisterlich verstehen»

WM
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Daö^XXlX.Sapitel.

Von der Wartung und Speiß.
Inhalt.

h. 5. Von dem Hunds'Stoll und der Wartung. §. z.
Speisen. §. z. Von der Abrichtung der Englischen

Zbre
?un-

de.

§. i.
/On guten Haus-Hunden soll ein Haus-

' Valter bey seinem weitläufigen Haus-
Wesen zum wenigsten einen oder zween
auferziehen und halten. Des Tages wer-

^ den sie in ihre Hunds-Nesteroder höl¬
zerne Hütten und «stalle (davon wir in

dem XXXVI. L-m. h. s. in dem andern Buch des ersten
Theils unsers klugen und Rechts-verstandigen Haus-
Varrers/ etwas berühret haben/) eingespertt und im
Hofe nichtweit von dem Thor / oder auch sonst wohin/
angelegt / damit sie die Inwohner warnen / wann je¬
mand fremdes sich nah herbey macht / und in das Haus
gehen will. Des Nachts werden sie an etlichen
Orten abgelassen / damit sie in dem Hof umlauffen und
desto besser mögten wachsam seyn. Damit nun dieses
desto gewsser geschehe / so müssen der Haus-Knecht
oder die Mägde ihrer gleichfalls nicht vergessen / son¬
dern sie sauber halten / ihnen ausfegen / sie in hitzigen
Hunds-Tagen baden / und in ihre Nester Spreuer
streuen / damit sie desto sansster und weicher ligen mög¬
ten. Ist ihre Hütte von Holtz gemacht / und zwar so /
daß man sie hin und wieder tragen und setzen kan/ so
soll man sie im Winter gegen Mittag / und im Som¬
mer gegen Mitternacht setzen / damit sie von der rau¬
hen Kalte und den wüsten Winden nur in etwas mög¬
ten verwahret werden. Wo aber dieses die Gelegenheit
des Orts nicht leiden will / kan man mit Stroh / Heu
und Einstreuen dannoch das Seinige thun.

§. 2.

Mit der Speise soll man den Haus-Hund so ver¬
sehen / damit er nicht über Hunger sich zu beschwehren
habe / dann wo dieses geschehen sollte / so ist zu fürchten/
daß er auch seinem Ambr nicht redlich nachkommen wer¬
de / sintemal dardurch einig und allein ein Haus-Hund
dahin mag gewöhnet werden / daß er von keinem Frern-
den etwas wissen noch hören will / sie mögen im Brod
vorwerffen oder nicht. Man hat aber wegen seines Un¬
terhalts nicht.nöthig eine sorgsame Wacht zu halten /
dann er vergnüget sich gar gerne mit den schmutzigen
Suppen / übergebliebenenHugemüß/schwartzen Kleyen-
Brod und dergleichenGeftaß / mir welchem ihn ein je¬
der nach seiner entweder reichen oder geringern Haushal¬
tung versehen soll und muß.

z.
Und weil wir in dem vorigen Capitel in dem letz¬

ten §. der Englischen Hunde Meldung gethan / so wol¬
len wir ietzo aus dem vortrefflichen Herm von Rosen¬
roth völlig mit beyfügen / wie sie so gewöhnet und auf¬

erzogen werden: Man wählet funae Hunde /
einer solchen Art/ die von guter Srarcke und ÄM
sind/ und wann sie das Alter erreichen/in welche
man sie sonsten aufdas Jagen abrichten möste/ s»
führet man sie an solche Oerter und Zimmer / ,n
«selchen ZSeutel mit Geld / Silber - Geschln und
dergleichen Sachen ligen / denen die Diebe nach,
zustellen pflegen. Diese Sachen nun bestreich«
man mit einer gewissen starck^riechendenSacht/
als mit Fleisch/ Speck/altem Rase / undderalei.
chen / und mit dergleichen bestreichet auch ein an«
derer seine Schuhsdhlen / und gehet mit solchen,
ZSeueel / oder was es ist / nicht gar weit; «W
nun der Hund die Stelle gerochen / und derM
chen Geruch auch an denen Fußstapffen findn/
führet man ihn gar genau auf der Spur forc/ blß
er die Person findet / die man zum Abrichten
braucht / draufführevman den Hund wieder D
ruck an den vorigen Ort / thut ihm gütlich / und
schon / und gibt ihm etwas zu essen ; Dergleichen
thut man auch mit anderm Geruch / der immer
gelinder ist , etlichemal / biß man endlich nicht«
riechendes mehr brauchet sondern nur einen Men»
schen/ der gar schwitzig und erhiyt ist/dessen Ge.
ruch der Hund bald empfindentan/ und der wird
immer weiter und weiter gelassen / biß end¬
lich der Hund aller / auch der gelindesten/Spuren
gewöhnet, wiewol dabey zu mercken / daß ein
Dieb / wann er indem Handel des Stehlen« w
griffenisi / wegen habender Sorge/Forcht/Vor,
sichtigkekt / und andere dergleichen Regungen/eine
grosse Aufwallung in sich befindet / deßwegen in
ihm die Geister viel stärcker aushauchen und
gany andere Beschaffenheitenhaben / als andere
gemeine Personen / also/ daßein Hund solche von
dessen Fußtritten hinterstellige ungemeine Ihei^
lungen / zumal solche auch bey etwan vorgegani
genem starcken Haussen des Diebes stärcker und in
grösserer Menge überall an der Erden kleben blei«
ben / gar leichtlich vor andern riechen und demsel-
bigen nachgehen kan. XVo nun ein Diebstahl zei
stehen / da führet man den Hund an den O«/
da der Diebstahl geschehen / und der Dieb seine
Füsse niedergesiizet / und wann man sie nun schon
gewöhnet hat / der Spuhr nachzuseyen / so wer<
den siealsobald los gelassen / dasiedann die Spur
so genau verfolgen / daß sie den Dieb nicht leicht¬
lich verfehlen / es müste dann Sache s^n / daß
es darzwischen geregnet hätte. Im übriqm isn»
mercken / daß die Herren und Meister / die solche Hund
halten / dieselbigen sehr wol in Acht nehmen / ihm
einerley / und zwar nicht gar gute Speise geben / und sie

mehrentheils an einem Ort lassen/ damit ihm
der Geruch nicht gar verderbet

werde.

D-S
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Oaö I.XXX. Capitel.

Bonden Kranckheiten desselben.
Inhalt.

t., Bon den gemeinsten Kranckheit«,, des Haus-Hundes/ dem
Wüten/ Strängten undHlZfft Wehe. Vondentrie-
senden Augen / Flöhen / Verwundungen / Würmern / ge«
schwollenemHalß. Allgemeine Regulm seinenKranckhe»«
ttn.

§ 1.

Hunde sind insonderheit auf drey
Kranckheiten geneigt / alsnemlichWü-
ten/Stranglen und Hüfft-Wehe. Das
erste / nemlich das Wüten und das Ra¬
sen überfallt sie gerne in der grossen
Sommer-Hitze/ oder bey der scharfen

grimmigen Kalte im Winrer. Diesem Übel zu begeg¬
nen und vorzukommen / muß man dem Haus-Hund/
wann es gar zu beiß / oder gar zu kalt ist / zum öfftern
gut ftisch und kühl Brunnen-Wasserzu trincken ge¬
he» / damit er sich also erkühlen / und das hitzige Ge-
M erfrischen möge. Andere geben sicherer / und las-
knihm/ da er noch jung ist / den Wurm nehmen / das
>ß/ einAederleinan der Zunge / so einem runden oder
flachen Würmlein gleich siehet / oder sie lassen ihm den
Scbwantzvtthauen/ und die l^erv-Ader / welche durch
dieWche der Lange am Rückgrad biß an den Schwanz
gehet / ausrupfen. Werden sie aber von dem Biß an¬
derer rasenden Hunde wütig / so soll man ihnen Man-
golt-Safft mit Holder-Marck in den Hals schütten/
sder sie in laulicht Wasser tauchen / und eine gute Weil
darinnen lassen.

Das Strängten und die Hüfft-XVehe wird an
ssm/ wie bey den Schafen/geheilet; gemeiniglich aber
Met man ihm ein Glas voll warmes Oel in den
Halß / und schlägt ihm die Ader an den Ober-Schenk-
keln. Die triefende Augen muß man ihm mit war¬
men Wasser wischen. Hat er Flöhe / so schmiere man
ihn mitBaulwQel/ so wird er ihrer bald entlediget wer¬
den. Ister verwundet worden / und kan sich selb¬
en lecken / so hat es so viel nicht zu sagen ; Ist aber
diesesnicht / so soll man ihm den Taback-Saffroder Oel
i» die Wunde tropfen lassen / es heilet und ziehet bald wie¬
der zusammen. Wachsen ihm Lvürmer in dem Scha¬
den/ sostössec man Schmeer und Brunnkreß durchein¬
ander / macht eine Salbe daraus/ streichets auf ein Fleck-
>Muchs / und legets dem Hund als ein Pflaster auf.
Wann sie weder ftessen noch trincken wollen / dieweil ih¬
nen der Halß geschwollen ist/so nehme man nur Hunds-
MdKnschen-Kothuntereinander/ und binde es ihnen
in meni Lumpen um den Halß/ biß sich die Geschwulst ge-
Vw. Im übrigen aber möge die Kranckheit heissen
^e siewolle / so zaudere und warte man nicht lang / son-
mn jucke dem Haus-Hund bald zu helffen / so wird die
mm ihm noch eins so leicht gerathen.

-5K-S) ° (545-
??

ReKs-Anmerckungen
Über

Die Abhandlung von denen
Hunden.

)W ein Hund ein sehr nothwendig-und nutzliches
Thier seye / mithin von einem HausVaecer/
der zumal eine weirläuffige Haushaltung hat/

nicht entbehret werden könne / wird uns ohne Zweiffel
jederman leichtlich Beyfall geben / und dieses um so viel

"desto mehr / als an der Treue und Wachtsamkett kein
ander Thier den Hund so leicht übertreffen wird / nn-
massen dann / was die Treue der Hunde belanget /
aus den Historien bekannt / daß selbige so gar die rod-
ten Cörper ihrer erschlagenen Hmen beschützet / und off-
termalen die Mörder und Todtschlaaer ihrer Herren ent¬
decket haben / dergleichen Lxemplz bey dem?ecro QreZo-
rio l'kolo/znc» 8. /. l-s. lib. 48. czp. 20 )osck. Lzmcrzr. cenr.

2. bvrsr. wccisiv. cap. 94. ?ecr. ^roä. lib. 4. rer. juclicac. rir.

cle prokzt. li. Lc8peiäelio ZsiccuI.sur. voc .Hund äcc. an¬
zutreffen; Welches eben auch die Ursach ist/ warum die
alte Gesetz- Geber verordnet / daß man einem Vacter-
Mörder nebst andern Thieren zugleich einen Hund indem
Sack / darein derselbiae gestecket wird / mit zugeben sol¬
le / V. §. 6. Inlt. cle ?. /. Lc I. UN. L. äe kis, czui szzrcnr. vel li-
der. occicl. vjcl. nocsc. /uricl. sci §.4. czp.7. libr.l. nemli-
chenhierdurchdenselben zu beschämen/ daß er eine solche
Untreu an seinem Vatter oder Mutter ausgeübet / da er
sich vielmehr an diesem Hund hätte spiegle« sollen/ wel¬
cher das getreueste Thier seines Herm ist. viä. Lzrp/ov.?r.
Lrim. p. l ^v.Z.n.A.

Ul?as aber die Wachsamkeit der Hunde des
triffr , davon ist dn'Nutzen / den ein Haus-Vatter hier¬
von zu schöpsfen / bereits in dem l'exr selbsten angezeiget
worden / so/ daß es demselben nicht ein geringer Schad/
wann ihm ein solcherwachtsamerHund umgebracht oder
getödtet wird. Weswegen er dann vor diesem nicht al¬
lein auf die Ersetzung des Schadens klagen / sondern
auch den erschlagenen Hund nach denjenigen Wertk/ als
derselbe die nächst-vorhergehende dreyssig Tag über/ am
meisten gegolten/ anschlagen können / per §. iz Lc
Ink.zcli^.^quil. welches aber heut zu Tag dergestalten ge¬
ändert worden/ daß ein solcher Haus-Varter seinen Hund
nur nach der Zeit / da derselbige getödtet worden / Mimi.
ren / darneben aber auch zugleich einen Abtrag seines hier¬
durch erlittenen Schadens / begehren kan. viä. Lelölö.
I'bes. pr. voc. Abtrag. 5rruv. 8. ). L. exer. 14. tk. 25. Lars??.
p .4. cap.Z7. äcf. 8. i^c>pp.gcl §.9.Inli. cle I.. ^uil. ^clä.
nor.juricl.sä czp iz.L.i. Lca. »n der Abhandlung von
den R/chen : Welches alles aber einen Abfall leidet/
wann entweder jemand ohngefehr / und sonder einiges
Verschulden/ oder aber noth-gedrungen einen Hund zu
Tode geschlagen / §,2.kz. inli zä i_. 1.4.1.
52. /. I. ff. coä. ^cicl. omninü. Sächsischen L .andF
Recht. I-ibr .2 .src .62 °äcI.ibr.;. zrt .48. il-i: Schlagt

Qqqqqq ein
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ic>42 Des klugen und Mcbtö verständigen Haus Vatterß
em N'tann einen Hund zu eodt/ als er ihm oder den merckt derselbe desto eher unu gefährlicher Schaden ^
Seinen Schaden will th»n er bleibt es ohne Scha- kan / von dessen Ersetzend Bestraffung wir ebenfalls l,
den / ob er das schwören thäte/ daß er einNothi dem dritten Lap. des vierten Stichs
Mehr gethan / und «hin anders mehr sieuren Von- ben. Wanu aber ein anderer einen Hund an Muni) a,

ncn. Ircm . VVclchbiid. !>rc. 122. ibi : Schlägt ein hetzet / und hierdurch verursachet hat/ daß derselbiae^i
Mann einen Hund zu todt/als er ihm schaden will/ dem Hund beschädigetund gebissen worden / so>snlM
er bleibt es ohne VVandel / ob er schworen darff/ die Ersetzung des Schadens aufzulegen. per!.n.§.. 5
diß ers um Nloth-XVehr gethan hab. Daß also die- 1.. ^^u>l. U?ie und welcher Gestalt aber soch^
se Gewohnheit der Handwerckerfür unvernünsitig zu ach- tLrseyung sowolverVersaumnus / als degA^i
ten/ Kraffr welcher selbige ihren Mitgenossen/wann sol- S.ohns/ und der übrigen Unkosten halben zu
cher einen Hund oder ander Thier entweder nothgedrun- Davon haben wir bereits bey dem §.7. czp.iz.
gen / oder ohngefehr zu todte geschlagen / deßwegen für Erwähnung gethan. ^6^. öelolö. pr. voc. Bttt?
unredlich halten / oder ihn dahin nöthigen wollen / daß er ^rnolcl. äc Kc^Zer. ju,-. vcrb. H ^
sich deßhalben mit ihnen abfinden und vertragen soll. Da- Imol. cons. 67.^7. i^.s. ncc nonnor. juricl.-iä
von mit mehrerm zu lesen ^»nciicus ?fcil L»n5.14z. 4. Worbey wir dieses einige noch mit anfügen/ daß/nack
sckik. äe Civir. Imp. I^ib.s. c.ip. 2- num. 7s. ^uncienspur. einiger Rechts - Lehrer Meinung / auch unterweilen dÄ
2ä0r6.I'rovinc.>VÜ7c-nkerA.f.2i2.n.7.L<^iiri.in.kzyer. durch einen Hunds-Siß angehängte Schandmal ÄI.
1r. von Handwercks-'Rechten uno Gewohnheiten m>retundangefchlageti werden könne / wann nemlics^
c. 7. §. 9.497- eine Jungfer im Gesicht dergestalten beschädiget wmm

Fast eben dergleichen Bewandtnus hat es / wann daß sie hierdurch ihre Schönheit guten Theils verlolM-
ein solcher Haus - Hund gestohlen worden / angesehen mitbin zu besorgen hat / daß sie eine glückliche Heurch ^
der Dieb nicht allein zur Ersetzung des Schadens angehal- treffen / mittelst dieses ihr angehängtenMahls/ sel¬
ten / v. §.16, I). sondern auch noch über diß dert werde/ angesehen ja die Erfahrung bezeuget/ daß de-
mit einer aufferordenrlichen straffe beleget werden kan. nen Jungfern ein schönes Gesichr offtermalen an siail >>
Ikolol-in. 8. j. lik. 57. cap. s. n. 9. Dahero dann auch nes Heyrath-Guts ist. vi^. Lovzrruv. I^ib. 2. vzs. M -
^äri-inus öz^cr. in ?ru6enc )m. opikc. c.ip. 4. §. 2. 10. (-ome?!. vzr. retöl. com z. c. 6. n. 12. Kaven. Lc ^ikcn.
N .I2I. lehret/ daß derjenige/soeinen Sutel^Hund auf -äl.z.ff.slguzclrup.pzuper.fcc.äic.^crszä tir. V. s,
der Gassen aufgehaschet/ und anderswo verkauffet hat/ rup. PZUP.« kr-mcli. zä §.I. Inff.cl. cic. Endlichen ist«
Nichl leicht zum Meisterstückgelassen werde. den Haus-Hunden zu mercken/ daß/ weilen ^

Gleichwie nun jetzt-gedachterMassen einem Haus- weilen demtvildpret nicht geringenSchadenthm/üich
Vattersein Haus^Hund billig zu gönnen ; also soll im dem Sa^r L.and --Rechc/ ein Bauer/Kodier/Wd-
Gegentheil derselbige sich wol vorsehen / daß er solchen ner/ oder ein anderer ihres gleichen mehr nicht dann einen
dergestalten verwahre / damit er die Vorbeygehende Hund halten dörßfe / selbigen auch dergestalten anbinden
nicht anfallen / noch denselben Schaden zufügen könne/ und verwahren müsse / daß er in die Holtzer nicht auÄch
angemerckt er sonsten solchen Schaden hinwiederum erst- fen/ noch das Wildpret verjagen möge.' v.
tzenmüste/ gleichwie wir bey dem dritten Lap. des vier- L.ands-Ordnung cic.i8.§. undnachdem :c.
ren Suche. §. 5. weitlaufftiger erwiesen haben. Wor- Was von denen Haus - Hunden bißhero gesaget
bey aber zu gleicher weis ein jeder zu erinnern / daß er / wo worden / solches muß auch in andern Hunden / die nur
dergleichen Hunde vor den Hausern anzutreffen / sich nicht zur Lust gehalten werden / Platz greiffen; Dadero dann
allein in das Haus hinein wage/ dann wofern dieses be- auch derjenige / welcher einen solchen Hund erschlaget -ur
schehe / mithin er von dem vor dem Haus angebundenen Ersetzung des Schadens angehalten werden kan/undM
Hund beschädiget würde / könnte von dem Haus-Vatter nach oenen kaiserlichen Rechten nach dem Wen!,/
so dann kein Abtrag des Schadens gefordert werden /1.2. als ein solcher Hund die vorhergehende dreyßig Tag üb»
in f. ff. si quück-up.pzup.fcc. ciic. in vernünfftiger Erwegung/ am meinsten gegolten hat / § IZ. /. scl 1^. !.27 ,;.sF,
daß es nicht verbotten feye / zu Haus einen solchen Hund coä, nach den heutigen Rechten aber nachdem
angebunden zu halten / sondern es ist allein dieses untersa- Werth/ als selbiger zu der Zeit / da er getödtet worden/
get / daß man kein solches Thier auf öffentlicher Strassen/ angeschlagenwerden könte. Welchen l'ax aber der/ so
dajederman Vorbeygehenmuß/ angebundenhabensolle. denHund erschlagen/ nachSachfen -RechtmiltMei-
I.42.ff,äc ^äiIir .eäiN,Lc§.f.Inli. il qu,,ärup. PZUP. fec. nesEydes (somandm Mlinderunqs MIM/)
ciic. Wann aber der Haus-Vatter einen solchen Hund vermindern kan. V. Sachs. Ä.and-Recht. >>kr. z. ZN st
nicht angebunden / sondern frey und ledig in und bey sei-' Übrigens kan auch ein solcher muthwilligerThäter Mei¬
nem Haus herum gehen lassen / selbiger aber jemand an- ner willkührlichen Straff beleget werden, v. Lokr. ^
gefallen und gebissen / so kan er sich von Ersetzung des 6cc. izr. n. 2. Lc?. Lc L-irp^. /s,r. ?c>7-ns. Zzx. p. 4. c^.
Schadens nicht entledigen / angesehen es sich nicht schi- n.6. ibiczue pi-Tjuiiic. in verb .Habt ihr ein kleines /zünd«
cket / ein solches Thier frey und ledig zu der Zeit/ da man lein zu euer XVollust gehalten / welches Abralm
aus-und eingehet / herum gehen zu lassen, ^.l.2. §.1. ff.li Kume aus Muehwillen erschossen / so wird erde«-
^Iiärup. s?aup. fec. äic. n.s. Ü! Malerischen L.ands G rdü wegen um ein neues Schock billig in Straf«
nung rir. 18. und nachdem. Viel weniger aber soll ein fe genommen. V.R. N?.
Haus-Vatter einen wütigen Hund beh"""» /
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